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Fördervereinbarung 

zwischen 

MGV CÄCILIA 1882 e. V. 
Hüfeldstraße 6, 56412 Horbach 

Vertreten durch den Vorsitzenden: Markus Vetter 

Telefon: 06439 598 99 66 
E-Mail: markus.vetter@mgv-horbach.de 
[nachfolgend Spendenempfänger genannt] 

und 

Name:  __________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ / ________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________ 
[nachfolgend "Spender" genannt] 
 

Schließen die nachfolgende Vereinbarung: 

1 Präambel 
Der Spendenempfänger ist ein eingetragener Verein, ist als gemeinnützige Körperschaft anerkannt und betreibt bzw. 
fördert im Rahmen seiner Satzung kulturelle Zwecke.  
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen: Durch regelmäßige Proben bereitet 
sich der Chor für Konzerte und andere musikalische Veranstaltung vor, stellt sich dabei auch in den Dienst der 
Öffentlichkeit. Diese Absicht schließt Geselligkeit nicht aus, sie soll vielmehr dazu dienen, das Gemeinschaftsgefühl 
der Vereinsmitglieder untereinander zu fördern. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Alle Inhaber von 
Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Die Erfüllung des Vereinszwecks geschieht ohne Bevorzugung einer 
politischen oder konfessionellen Richtung. 

2 Vertragsgegenstand 

2.1 Der Spender stellt zur Förderung des Spendenempfängers finanzielle Mittel in Höhe von 
__________ EUR , geleistet wird dieser Betrag  monatlich,  jährlich 

2.2 Die Spende/n werden für einen unbestimmten Zweck eingesetzt. 

2.3 Der Spendenempfänger verpflichtet sich zur Erteilung einer Zuwendungsbestätigung nach den 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (EStG). 

3 Vertragslaufzeit 
3.1 Die Laufzeit des Vertrages ist unbeschränkt. 

3.2 Der Vertrag verlängert sich automatisch und kann jederzeit, zum Ende des Kalendermonats, 
gekündigt werden. 

4 Zahlungsbedingungen 

4.1  Die Zahlungen werden vom Spender dem Spendenempfänger durch Überweisung auf das 
Bankkonto des Spendenempfängers, Kreditinstitut: Sparkasse Westerwald-Sieg, IBAN: DE26 5735 1030 
0000 5064 36, BIC: MALADE51AKI erfolgt. (Bitte geben Sie Ihren Namen mit vollständiger Anschrift und den 

Verwendungszweck an.) 
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4.2  SEPA-Lastschriftverfahren 
Ich / Wir möchte (n) meine / unsere Spende abbuchen lassen 
Bitte buchen Sie  einmalig  monatlich  jährlich ( Abbuchung im Juni ) 
folgenden Betrag __________ Euro per Lastschrift von meinem / unserem folgenden Konto ab: 

Kontoinhaber: ______________________________________________________________________ 

Kreditinstitut: ______________________________________________________________________ 

IBAN: ______________________________________________________________________ 

BIC: ______________________________________________________________________ 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Verein MGV CÄCILIA 1882 e. V., Zahlungen von meinem / unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine / weisen wir unser Kreditinstitut an, die 
von dem Verein MGV CÄCILIA 1882 e. V auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des Geldinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist jederzeit kündbar. 
 
__________ , den __________ Unterschrift: __________________________________ 
                                                                                                                    Spender 

5 Kündigung des Vertrages 

5.1 Das Spendenempfänger ist berechtigt den Vertrag außerordentlich, ohne Einhaltung einer Frist, zu 
kündigen , wenn der Spender die vertraglich vereinbarte unter Artikel 2 genannte Leistung nicht wie 
geschuldet erbringt. 

6 Anwendbares Recht 

6.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. Der Gerichtsstand ist der Sitz von 
Spendenempfänger. 

7 Schlussbestimmungen 

7.1 Es wurden keine Nebenabreden getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das Abbedingen des Schriftformerfordernisses. 

7.2 Diese Vereinbarung ersetzt alle vorher getroffenen Absprachen der Vertragsparteien. 

7.3 Jede Vertragspartei erhält eine schriftliche Ausfertigung des Vertrages. 

7.4 Die Vertragsparteien tragen alle ihre Kosten im Rahmen dieses Vertragsschlusses selbst. 

7.5 Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alle Vertragsparteien in Kraft. 

8 Datenschutzverordnung 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Vereinsverwaltung 
und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 
genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mailadresse 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 
Verein zur Vereinsverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, 
Anschrift, E-Mail-Adresse 

 
__________ , den __________ Unterschrift: __________________________________ 
                                                                                                                    Spender 
 
__________ , den __________ Unterschrift: __________________________________ 
                                                                                                         Spendenempfänger 


